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Immer mehr Konsumenten bezah-
len ihren Einkauf bargeldlos mit der 
Debit- oder Kreditkarte. Banken und 

Sparkassen können diesen Trend beim 
Geschäft mit ihren Händlerkunden 
nutzen. Zu einer vertrauensvollen 
Kundenbeziehung gehört dabei auch 
die kompetente Beratung zu wirksamen 
Strategien um mögliche Betrugsversuche 
beim bargeldlosen Bezahlen schon früh-
zeitig zu erkennen.

Die Kartenzahlung ist in Deutschland 
weiter auf dem Vormarsch. Im Jahr 2007 
wurden nach Erhebungen des EHI Retail 
Institute bereits 35,1 Prozent des gesam-
ten Einzelhandelsumsatzes von ca. 355 
Milliarden Euro per Karte abgewickelt. 
Banken und Sparkassen profitieren von die-
ser Entwicklung nicht nur in ihrer Rolle 
des Kartenissuers, sondern auch in ihrer 
Zusammenarbeit mit Firmenkunden, die 
das bargeldlose Bezahlen anbieten. Über 
Kooperationen mit seriösen Dienstleistern 
aus    dem  Kartengeschäft können die Institute 
hier mit innovativen Vertriebsmodellen 
zusätzliche Erträge erwirtschaften und ihren 
Händlerkunden eine umfassende Beratung 
aus einer Hand anbieten. Dabei gilt es 
auch zu berücksichtigen, dass der Boom 

der Händler Sorge tragen. Terminals mit einer 
eigenen Bedieneinheit für den Kunden tragen 
hier zu mehr Sicherheit und Diskretion bei.
Bei der Kreditkartenzahlung entfällt die 
Eingabe einer PIN zur Autorisierung. Dafür 
gibt es hier andere Sicherheitsmechanismen: 
Kreditkarten weisen etwa UV-Sicherheits
merkmale auf. Händler, die mit einem UV-
Gerät eine Prüfung durchführen, erkennen 
demnach gefälschte Karten sofort. Sehr gut 
geschultes Verkaufspersonal kennt heute 
nicht mehr nur die Sicherheitsmerkmale von 
Banknoten, sondern auch die von Zahlkarten. 
Der Vergleich der beiden Unterschriften auf 
dem Zahlungsbeleg und auf der Karte sollte 
ohnehin obligatorisch sein.
Ein angemessener Umgang mit sensiblen 
Daten ist ein weiterer wichtiger Aspekt, 
auf den Banken ihre Händlerkunden auf-
merksam machen sollten. Wie etwa bei der  
Entsorgung alter Belege: Diese dürfen auf 
keinen Fall in den Besitz von Dritten gelan-
gen! Die Zahlungsterminals sind durch das 
Bekanntwerden von Manipulationsversuchen 
zuletzt in den Mittelpunkt der Sicherheits
diskussion gerückt. Dabei hatten Kriminelle 
die Terminals am POS vom Händler unbe-
merkt so umprogrammiert, dass sie in 
Einzelfällen an die Kontodaten und PINs 
der Karteninhaber gelangen konnten. 
Davor können sich Händler wirksam schüt-
zen: So vertreibt der Kartendienstleister 
B+S Card Service Terminals mit einem 
Sicherheitssiegel. Ein Betrugsversuch kann 
sofort festgestellt werden, weil das Siegel 
dabei zwingend aufgebrochen werden muss.
Das bargeldlose Bezahlen steht nicht 
umsonst im Firmenkundengeschäft vieler 
Kreditinstitute weit oben auf der Agenda. 
Banken, die ihre Beraterrolle ernst nehmen 
und vertrauensvolle Kundenbeziehungen 
anstreben, können sich hier durch eine pro-
fessionelle Beratung empfehlen und langfris-
tige Erträge generieren.

Kompetente Beratung 
Betrugsversuche beim Einkauf rechtzeitig erkennen
 

des bargeldlosen Bezahlens natürlich auch 
Kriminelle anlockt: Der Einsatz gefälschter 
Karten und zu spät erkannte Betrugsversuche 
können zu nennenswerten Schäden führen 
und das Verhältnis zwischen Karteninhabern, 
Händlern und den beteiligten Banken belas-
ten. Banken und Sparkassen, die ihren 
Firmenkunden sinnvolle Maßnahmen vorstel-
len, mit denen möglicher Betrug verhindert 
werden kann, demonstrieren ihr Know-how 
und sichern damit das Vertrauensverhältnis 
zu ihren Kunden. Denn grundsätzlich gilt 
heute mehr denn je, dass das bargeldlose 
Bezahlen für Händler wie Karteninhaber 
die sicherste und komfortabelste Form des 
Einkaufens ist.

Mögliche Maßnahmen

Welche Hilfestellungen und Ratschläge 
können die Institute ihren Händlerkunden 
geben? Angefangen beim Basiswissen: Am 
Point of Sale (POS) noch zu oft vernachläs-
sigt wird die Tatsache, dass Händler Karten 
nach Möglichkeit nur online akzeptieren 
sollten, um den Kunden zweifelsfrei als 
den Karteninhaber identifizieren zu können. 
Natürlich ist es eine Grundvoraussetzung, 
dass die Kunden ihre PIN-Nummer sicher 
und ungestört eingeben können. Dafür muss 
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Die Zahlungsdienste-Richtlinie der 
Europäischen Union sorgt für 
Verunsicherung in der deutschen 

Wirtschaft. Der Grund: Bis November 
2009 soll das SEPA-Lastschriftverfahren 
in nationales Recht umgesetzt wer-
den. Die deutschen Experten sind sich 
jedoch bisher über wichtige Aspekte 
der SEPA-Umstellung nicht einig. Dazu 
gehört beispielsweise die Frage, ob beste-
hende Einzugsermächtigungen ihre 
Gültigkeit behalten. Die hier ausstehen-
den Entscheidungen haben weit reichende 
Konsequenzen. Denn rund jede zweite 
Lastschrift im Euro-Raum entfällt allein 
auf den innerdeutschen Zahlungsverkehr.

Die größte Unklarheit besteht derzeit 
darin, wie im Zuge der SEPA-Umstellung 
mit bestehenden Lastschriftaufträgen 
umgegangen wird. Offen ist, ob heutige 
Einzugsermächtigungen fortgeschrie-
ben werden können oder ob Unternehmen 
bei ihren Kunden die SEPA-Lastschrift-
Mandate neu einholen müssen. Versicherer, 
Stromversorger und Fondsgesellschaften 
müssten dann Millionen von Kunden 

IT-Umstellung als  
Chance begreifen

Aus Sicht der IT ist der gleichzei-
tige Betrieb nationaler und EU-weiter 
Zahlungsverkehrssysteme jedoch wenig  sinn-
voll. Denn durch den Parallelbetrieb entste-
hen doppelte Kosten. Zudem behindert das 
Festhalten am alten System die Einführung 
der neuen SEPA-Zahlungsverfahren. Der 
Zeitaufwand für die Reorganisation der IT sowie 
für die Migration vorhandener Daten darf dabei 
nicht unterschätzt werden. Je früher mit der 
SEPA-Umstellung begonnen wird, desto eher 
rechnen sich die Investitionen. So ermöglichen 
zum Beispiel SEPA-Transaktionen durch den 
einheitlichen End-to-end-Nachrichtenstandard 
sowie das XML-Datensatzformat einen hohen 
Automationsgrad, wie etwa die maschinelle 
Zuordnung von Auftrag und Zahlung. Das 
wirkt sich positiv auf die Zahlungsabwicklu
ngskosten aus. Zudem bietet die Einführung 
der neuen Lastschriftverfahren die Chance, IT-
Systeme zu aktualisieren, Prozesse zu straffen 
und Abwicklungswege zu optimieren. Denn 
die bestehenden Plattformen sind häufig ver-
altet. Der Ersatz dieser Plattformen im Zuge 
der SEPA-Umstellung wird sich ebenfalls in 
beachtlichem Maß auf die Effektivität aus-
wirken.

Fazit: Rechtssicherheit schafft 
Investitionssicherheit

Solange die offenen Fragen im Zusammenhang 
mit der Einführung der SEPA-Lastschrift 
noch nicht verbindlich geklärt sind, fehlt 
Planungssicherheit. Die zügige Schaffung 
einer nationalen Rechtsgrundlage durch den 
deutschen Gesetzgeber ist daher ein notwen-
diger Schritt, um die Verunsicherung der 
Betroffenen möglichst schnell zu beseitigen.

SEPA im Visier    
Gesetzgeber muss Planungssicherheit schaffen

anschreiben und ihnen neue, SEPA-konforme 
Auftragsformulare zur Unterschrift vorlegen. 
Dies ist mit hohem Aufwand verbunden: 
Denn in Deutschland werden 43 Prozent 
aller Zahlungen per Lastschrift abgewickelt 
– insgesamt 7,4 Milliarden Transaktionen 
pro Jahr. Allein der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
rechnet daher mit 4,8 Milliarden Euro an 
Umstellungskosten für die Branche.

Kunden könnten abspringen

Auf eine weitere Gefahr, die die Ablösung 
des alten Lastschriftverfahrens mit 
sich bringt, weisen die Spenden- und 
Wohlfahrtsorganisationen hin. Nonprofit-
Organisationen buchen bei zehn bis zwölf 
Millionen Bundesbürgern regelmäßig Geld 
ab. Müssen die Dauerspender nun ihren 
Lastschriftauftrag aktualisieren, überdenken 
sie womöglich ihr karitatives Engagement. 
Das gleiche Problem gibt es natürlich auch in 
vielen anderen Wirtschaftszweigen. Werden 
Kunden zu ihren bestehenden Verträgen ange-
schrieben, setzen sie sich mit den Inhalten 
neu auseinander. Unter Umständen kündigen 
sie Alt-Verträge und sehen sich nach einem 
Anbieter mit besseren Konditionen um. 

Nationale Lastschriftverfahren 
beibehalten

Deutsche Wirtschafts- und Sozialverbände 
fordern deshalb, das bestehende 
Lastschriftverfahren beizubehalten. 
Tatsächlich sehen die Pläne der EU vor, dass 
die nationalen Standards schrittweise durch 
die SEPA-Zahlungsverfahren abgelöst wer-
den. Wie lange  diese Übergangszeit dauert 
ist jedoch unklar. So zeigt die Electronic 
Banking Studie der PPI AG und ibi research, 
dass selbst Branchenexperten Schwierigkeiten 
bei der Prognose haben. In der Befragung aus 
dem Jahr 2007 datierten die Befragten das 
Ende des deutschen Lastschriftverfahrens 
auf 2014. In der diesjährigen Studie hat 
sich diese Zäsur in der Expertenschätzung 
bereits um rund anderthalb Jahre nach hinten 
verschoben. Einige Branchenkenner vertre-
ten sogar die Meinung, dass die nationalen 
Verfahren niemals vollständig durch SEPA-
Zahlungen abgelöst werden.
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